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LANDKREIS GIESSEN 

Der Kreisausschuss 

Az.: 91 000-814 

Sachbearbeiter: Thomas Euler 

Telefonnummer: 0641/9390-1530 

Vorlage Nr.: 1737/2021 

Gießen, den 19. März 2021 

 

 

Beschlussvorlage des Kreisausschusses 

 

 

Wahl der Vertreterin/des Vertreters und der Stellvertreterin/des Stellvertreters 

des Landkreises Gießen in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes 

Mittelhessische Wasserwerke; 

hier: Vorlage an den Kreistag 

 

Beschluss-Antrag: 

 

Der Kreistag wählt 

 

als Vertreter/in des Landkreises Gießen in der Verbandsversammlung des 

Zweckverbandes Mittelhessische Wasserwerke 

 

………………………………………………….. 

 

 und deren/dessen Stellvertreter/in 

 

………………………………………………….. 

 

 

 

 

Begründung: 

 

Die Satzung des Zweckverbandes Mittelhessische Wasserwerke bestimmt, dass jedes 

Verbandsmitglied mit einem Sitz in der Verbandsversammlung vertreten ist. Diese/r 

Vertreter/in der jeweiligen Gebietskörperschaft übt das gesamte auf seine Kommune 

entfallende Stimmrecht aus.  

Eine Stellvertretung ist ebenfalls vorgesehen. 

Nach dem Schreiben des Zweckverbandes Mittelhessische Wasserwerke vom 15. 

März 2021 sollen die Mitglieder der Verbandsversammlung gemäß § 7 Abs. 1 Satz 3 

der Verbandssatzung kommunalen Gremien angehören. 

 

In der vergangenen Wahlperiode gehörten dem genannten Gremium für den 

Landkreis Gießen zuletzt folgende Personen an: 

Kreisbeigeordneter Norman Speier   als Vertreter und 

Kreistagsabgeordneter Manfred Paul als Stellvertreter. 

 

Weil es sich jeweils nur um eine zu besetzende Position im Sinne des § 55 HGO 

handelt, sind diese Wahlen nach den Grundsätzen des Mehrheitswahlrechtes 

durchzuführen. Besetzungsvorschläge sollten spätestens bis zum 25. April 2021 

gegenüber der Stabsstelle Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit mitgeteilt werden. 
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Wenn niemand widerspricht, kann gemäß § 55 Abs. 3 Satz 2 HGO offen per 

Handaufheben und en bloc abgestimmt werden.  

 

Gemäß des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes sollen alle Dienststellen bei der 

Besetzung von Kommissionen, Beiräten, Verwaltungs- und Aufsichtsräten sowie 

sonstigen Gremien, soweit sie ein Entsendungs-, Bestellungs- oder Vorschlagsrecht 

haben, mindestens zur Hälfte Frauen berücksichtigen.  

 

 

 

 

Sonstiges/Bemerkungen: 

 

 

 

 

Mitzeichnung: 

 

Kreisgremien und 

Öffentlichkeitsarbeit 

    

  Thomas Euler  Thomas Euler 

Organisationseinheit  Sachbearbeiter  Leiter der 

Organisationseinheit 

     

   

 

 

  

  Landrätin Anita Schneider   

  Dezernentin   

 

 

Zustimmungsvermerk/Sichtvermerk: 

 

 

 

 

Beschluss des Kreisausschusses 

vom:  

Die Vorlage wird – mit Zusatzbeschluss -  

genehmigt - nicht genehmigt - zurückgestellt 

 

Zur Beglaubigung 

 

 

 

 

 

Beschluss des Kreistages 

vom:  

Die Vorlage wird – mit Zusatzbeschluss -  

genehmigt - nicht genehmigt - zurückgestellt 

 

Zur Beglaubigung 
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